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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1986

Norm

StGB §286 Abs2 Z1

Rechtssatz

Maßgebender Gesichtspunkt für die Stra5osigkeit nach dieser Gesetzesstelle ist die Unzumutbarkeit rechtmäßigen

Verhaltens; als auf den allgemeinen Schuldmaßstab des maßgerechten Menschen (§ 10 Abs 1 StGB) bezogener

Entschuldigungsgrund setzt § 286 Abs 2 Z 1 StGB wesensmäßig eine Fallkonstellation voraus, in welcher auch ein mit

den rechtlich geschützten Werten angemessen verbundener Mensch in der Situation des Täters nicht anders hätte

handeln können.
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